Synopse zur Anderung des Gesetzes Uiber den Bevolkerungsschutz und den
Zivischutz
Ubersicht der Anderungen

Bundesgesetz iiber den Bevilkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG; SR 520.1) vom 20. Dezember 2019

Warnung der zustédndigen Stellen und der Alarmierung der Bevdlkerung sicher.

2 Sie stellen in Zusammenarbeit mit dem Bund die Information der Bevilkerung
im Ereignisfall sicher

Artikel Geltendes Recht Vernehmlassungsvorlage
Art. 9 BZG 1 Das BABS ist zustidndig fiir die Systeme: I Das BABS ist zusténdig fiir die Systeme zur Warnung und Alarmierung sowie zur
a.  zur Warnung der Behorden bei drohenden Gefahren; V.erbreitur}g yon.Inf.ormat.ion?n und Verhz}ltensa}nweisungen im Ereignisfall. Es ist
b Alarm der Bevslk  Erelenistall nicht zustindig fiir die stationiren und mobilen Sirenen.
- armleru.ng erBeve "erung m re.ngnls ab ) 2 Das BABS betreibt die Systeme zur Warnung, Alarmierung sowie zur Verbreitung
C. um Informatlon der Bevolkerung bei drohenden Gefahren und im | yon Informationen und Verhaltensanweisungen mit Ausnahme der stationiiren und
Ereignisfall. mobilen Sirenen.
2 Es betreibt cin System zur Alarmierung der Bevélkerung. 3 Der Zugang zu den Systemen muss fiir Menschen mit Behinderungen barrierefrei
3Es betreibt weitere Systeme zur Verbreitung von Informationen und | sein.
Verhaltensanweisungen. 4 Der Bundesrat regelt die Mindeststandards beziiglich:
3bis Die Kantone betreiben Notfalltreffpunkte. Das BABS unterstiitzt sie bei der a. der technischen Aspekte der Systeme nach Absatz 2;
Koordination. . . .
b. der Verbreitung von Informationen und Verhaltensanweisungen.
4 Der Bund betreibt ein Notfallradio.
5 Der Bund stellt sicher, dass die Systeme nach Absatz 1 Buchstaben b und c sowie -
die Absitze 2-4 auch fiir Menschen mit Behinderungen zuginglich sind. N Otf al | r ad 10 P
6 Der Bundesrat kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen iibertragen zur ) ’
Regelung: Fehlanzeige !
a. der Verbreitung von Informationen und Verhaltensanweisungen;
b. der technischen Aspekte der Systeme zur Warnung der Behérden, zur
Alarmierung und Information der Bevolkerung sowie der technischen
Aspekte des Notfallradios.
Art. 16 BZG I Die Kantone stellen in Zusammenarbeit mit dem Bund die Auslésung der | ! Die Kantone stellen in Zusammenarbeit mit dem Bund die Warnung, die Alarmierung

und die Information der Bevélkerung im Ereignisfall sicher.

2 Sie sind zusténdig fiir die stationdren und mobilen Sirenen, mit Ausnahme des
Fernauslsungssystems.

3 Der Bundesrat regelt die Mindeststandards beziiglich der mobilen und stationédren
Sirenen.



wvoll

wvoll

wvoll

wvoll

wvoll

wvoll

wvoll

wvoll

wvoll

wvoll

wvoll

wvoll
Notfallradio ? Fehlanzeige !


Art. 16a BZG Notfalltreffpunkte
! Die Kantone betreiben Notfalltreffpunkte.
2 Das BABS unterstiitzt sie bei der Koordination.
Art. 17 BZG 3 Er kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen zur Regelung der technischen | 3 Aufgehoben
Aspekte iibertragen.
Art. 24 BZG Alarmierungssystem, Information im Ereignisfall und Notfallradio Systeme zur Warnung und Alarmierung sowie zur Verbreitung von Informationen und

I Der Bund trigt diec Kosten fiir das Alarmierungssystem, die Systeme fiir die
Information im Ereignisfall und das Notfallradio.

2 Die Betreiberinnen von Stauanlagen tragen die Kosten fiir den Betrieb und den
Unterhalt der dezentralen Komponenten des Wasseralarmsystems. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.

Verhaltensanweisungen
! Der Bund trégt die Kosten fiir die Systeme nach Artikel 9.

2 Die Kantone tragen die Kosten fiir die stationdren und mobilen Sirenen nach Artikel
16 Absatz 2.
3 Die Betreiberinnen von Stauanlagen tragen die Kosten fiir den Betrieb und den
Unterhalt des Fernauslosesystems fiir den Wasseralarm. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten.

Fazit:

Das VBS/BABS hat keine Lust, die Alarm-Sirenen oder das Notfallradio langer zu betreiben.
Diese Aufgaben werden den Kantonen zugeschoben, ohne diese fiir den resultierenden
Mehraufwand finanziell zu entschadigen!



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/887/de#art_9
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/887/de#art_24
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Fazit:  Das VBS/BABS hat keine Lust, die Alarm-Sirenen oder das Notfallradio länger zu betreiben. Diese Aufgaben werden den Kantonen zugeschoben, ohne diese für den resultierenden Mehraufwand finanziell zu entschädigen! 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